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Bekanntgabe von Gewinnausschüttungen an die SVA 
   
Derzeit versendet die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA) Schreiben an alle geschäftsführenden Gesellschafter einer 
GmbH, in denen diese Personen zur Übermittlung der Gewinnverteilungs-
beschlüsse in den Jahren 2011 und 2012 aufgefordert werden. Falls keine 
Gewinnausschüttung stattgefunden hat, wird eine Bestätigung des 
Steuerberaters bzw des Finanzamtes angefordert. Wenn die Unterlagen 
nicht übermittelt werden, werden die Beiträge von der Höchstbeitrags-
grundlage vorgeschrieben. 
 
Nach § 25 Abs 1 letzter Satz GSVG gehören beim Gesellschafter-
Geschäftsführer auch die Gewinnausschüttungen zur Beitragsgrundlage. 
Der VwGH hat die Tatsache, dass beim GSVG-pflichtigen Gesellschafter-
Geschäftsführer auch die Gewinnausschüttungen zur Beitragsgrundlage 
gehören, mehrfach bestätigt. 

Die Regelung gilt für alle dem GSVG unterliegenden Gesellschafter-
Geschäftsführer. 

• Wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer sind jene, die 
mehr als 25% Anteile besitzen. Diese können nicht lohnsteuerpflichtig 
sein und unterliegen damit in der Regel dem GSVG. 

• Auch unentgeltlich tätige Gesellschafter-Geschäftsführer können nicht 
dem ASVG unterliegen (das ASVG setzt Entgeltlichkeit voraus); hier 
besteht jedenfalls für Gesellschafter-Geschäftsführer einer kammer-
angehörigen GmbH GSVG-Pflichtversicherung. 

• Die Regelung gilt nicht für die Gesellschafter-Geschäftsführer, die 
lohnsteuerpflichtig sind und damit dem ASVG unterliegen. Lohn-
steuerpflichtig sind in der Regel die nicht wesentlich (bis zu 25 %) 
beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer. 

Die SVA hat es in der Vergangenheit scheinbar aus verwaltungstech-
nischen Gründen unterlassen, diese Gewinnverteilungsbeschlüsse anzu-
fordern und auf dieser Grundlage die Beiträge vorzuschreiben. Grund-
sätzlich ist jedoch festzustellen, dass die nunmehr geänderte Vorgangs-
weise der SVA dem Gesetz entspricht. Der Aufforderung ist daher nachzu-
kommen und die entsprechenden Gewinnverteilungsbeschlüsse sind an 
die SVA zu übermitteln. 

Bei weiteren Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
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